
 

 

Anordnung der 
 Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig 

nach § 6 Abs. 9 GwG 
 

Die Rechtsanwaltskammer Braunschweig hat aufgrund der Befugnis nach § 6 Abs. 9 GwG 
i.d.F. vom 23.06.2017 (BGBl. 1 S. 1822) am 20.03.2018 folgende Anordnung zu den 
internen Sicherungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 bis 6 GwG) getroffen: 

Auf Rechtsanwälte und verkammerte Rechtsbeistände nach § 209 BRAO, die in eigener 
Praxis tätig sind, finden die Pflichten, interne Sicherungsmaßnahmen zu treffen, nämlich 

- die Ausarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen in Bezug auf den 
Umgang mit Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die 
Kundensorgfaltspflichten nach §§ 10 bis 17 GwG, die Erfüllung der Meldepflicht nach § 
43 Abs. 1 GwG, die Aufzeichnung von Informationen und die Aufbewahrung von 
Dokumenten nach § 8 GwG und die Einhaltung der sonstigen geldwäscherechtlichen 
Vorschriften (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG), 
 

- die Schaffung und Fortentwicklung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung des 
Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien zur Begehung von Geldwäsche 
und von Terrorismus-finanzierung oder für Zwecke der Begünstigung der Anonymität 
von Geschäftsbeziehungen oder von Transaktionen (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG), 
 

- die Überprüfung der Mitarbeiter auf ihre Zuverlässigkeit durch geeignete 
Maßnahmen, insbesondere durch Personalkontroll- und Beurteilungssysteme der 
Verpflichteten (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GwG), 
 

- die erstmalige und laufende Unterrichtung der Mitarbeiter in Bezug auf Typologien und 
aktuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die 
insoweit einschlägigen Vorschriften und Pflichten, einschließlich 
Datenschutzbestimmungen (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG), 
 

- die Überprüfung der zuvor genannten Grundsätze und Verfahren durch eine 
unabhängige Prüfung, soweit diese Überprüfung angesichts der Art und des Umfangs 
der Geschäftstätigkeit angemessen ist (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GwG), 
 

- die Schaffung angemessener Vorkehrungen, die es Mitarbeitern und Personen in einer 
vergleichbaren Position unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität ermöglichen, 
Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften geeigneten Stellen zu berichten (§ 6 
Abs. 5 GwG), 

keine Anwendung, wenn in der eigenen Praxis nicht mehr als insgesamt zehn 
Berufsangehörige oder Angehörige sozietätsfähiger Berufe gemäß § 59a BRAO tätig sind. 
Dies gilt nicht für solche Rechtsanwälte, die überwiegend treuhänderische Tätigkeiten im 
Sinne des § 57 Abs. 3 Nr. 3 StBerG ausüben. 

Entsprechendes gilt für Rechtsanwälte, die ihren Beruf gemäß § 59a BRAO in 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts (Sozietät) gemeinsam ausüben oder die in einer 
Partnerschaftsgesellschaft, die nicht als Rechtsanwaltsgesellschaft anerkannt ist, tätig 
sind. Gleiches gilt für Rechtsanwälte im Falle der Kundmachung einer Sozietät, auch 
wenn die Voraussetzungen nach § 59a BRAO nicht vorliegen, und im Falle der 
Kundmachung einer Partnerschaftsgesellschaft, auch wenn die Voraussetzungen nach § 1 
PartGG nicht vorliegen (Scheinsozietät oder Scheinpartnerschaft). 

 

 



 

 

Entsprechendes gilt für Rechtsanwaltsgesellschaften, mit dem Unterschied, dass die 
Pflichten zu den internen Sicherungsmaßnahmen die Berufsgesellschaft und nicht die 
natürlichen Personen des Berufsstandes treffen, die ihre berufliche Tätigkeit als 
Angestellte der Gesellschaft ausüben (§ 6 Abs. 3 GwG i. V. m. § 6 Abs. 1 GwG). 

Diese Anordnung wird in den Kammermitteilungen bekannt gemacht und im Internet 
veröffentlicht. Sie wird gemäß §§ 41 Abs. 4 Satz 3, 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 2 Wochen nach 
Bekanntmachung wirksam. 

 

Braunschweig, den 26.03.2018 

 

 
Schlüter 
-Präsident- 

 

 
 


